
eingelegt werden können, handelt es sich z.B. 
um Durchsuchungen oder Verwahrungen ent
sprechend § 13 des VP-Gesetzes, gegen die nach 
§ 19 dieses Gesetzes ein Rechtsmittel gegeben 
ist.

Die Rechtsmittel und ihre praktische Anwen
dung zielen in erster Linie auf die Einhaltung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit in den Bezie
hungen ab, die die Organe des Staatsapparates 
im Rahmen ihrer vollziehend-verfügenden Tä
tigkeit zu Bürgern wie zu anderen Rechtssub
jekten außerhalb eines Unterstellungsverhält
nisses eingehen. Die Rechtsmittel sind eine 
wichtige juristische Garantie für die Verwirkli
chung und Inanspruchnahme der in den 
Rechtsvorschriften verankerten Rechte der 
Bürger und dienen dem Ziel, im Rechtsanwen
dungsprozeß solche Einzelentscheidungen 
herbeizuführen, die den gesellschaftlichen Er
fordernissen wie den berechtigten Ansprüchen 
der Bürger gerecht werden.

Die verwaltungsrechtlichen Rechtsmittel 
sind durch folgende Merkmale gekennzeich
net:

Erstens: Verwaltungsrechtliche Rechtsmit
tel haben meist die Form der Beschwerde, in 
einigen Fällen auch die des Einspruchs. Die 
unterschiedliche Bezeichnung ist für den recht
lichen Charakter des Rechtsmittels unerheb
lich. Die Bearbeitung und Entscheidung von 
Rechtsmitteln durch die Organe des Staatsap
parates ist eine wichtige politische Aufgabe, 
die der Entfaltung der sozialistischen Demo
kratie und der Durchsetzung der in Rechtsnor
men gestellten Anforderungen an die staatli
che Tätigkeit und an die Handlungen der Bür
ger und anderen Rechtssubjekte dient.

Zweitens: Das Recht des Bürgers oder 
eines anderen Rechtssubjektes, gegen eine ihn 
betreffende staatliche Einzelentscheidung 
oder eine staatliche Maßnahme ein Rechtsmit
tel einzulegen, wie die Pflicht des Organs des 
Staatsapparates zur ordnungsgemäßen Bear
beitung des Rechtsmittels haben wesentlichen 
Einfluß darauf, daß bei den staatlichen Ent
scheidungen die Rechtsvorschriften strikt ein
gehalten werden. Grundsätzlich können nur 
diejenigen von einem Rechtsmittel Gebrauch 
machen, deren subjektive Rechte oder recht
lich geschützte Interessen durch eine staatliche 
Einzelentscheidung oder Maßnahme berührt 
sind. Ein Rechtsmittel kann sich nur gegen die 
Entscheidung eines konkreten, individuellen 
Falles richten. Gegen normative Entscheidun

gen staatlicher Organe sind Rechtsmittel nicht 
zulässig.

Drittens: Die Einlegung eines Rechtsmit
tels folgt in der Regel aus einem Konflikt im 
Rahmen eines Verwaltungsrechtsverhältnisses 
zwischen einem Organ des Staatsapparates 
und einem Bürger oder einem anderen Rechts
subjekt. Die Rechtsmittel finden keine An
wendung, wenn es vorrangig um die Verbesse
rung der staatlichen Tätigkeit, um die Wahr
nehmung der Verantwortung der Organe des 
Staatsapparates im gesellschaftlichen Interesse 
geht.

Ein Rechtsmittel ist z. B. nicht gegeben, wenn 
ein Bürger mit einer Entscheidung über den 
Standort für ein Investitionsvorhaben nicht ein
verstanden ist oder wenn er Mängel im Berufs
verkehr einer Stadt beanstanden will, ebenso 
nicht gegen organisatorische Maßnahmen von 

v Organen des Staatsapparates, die keinen Ent
scheidungscharakterim Einzelfall haben. In die
sen Fällen kann der Bürger jedoch von seinem 
Eingabenrecht Gebrauch machen.

Viertens: Gegen berechtigende bzw. verpflich
tende Einzelentscheidungen, die die Organe 
des Staatsapparates auf vielen Gebieten tref
fen, ist in der Mehrzahl der Rechtsvorschriften 
die Möglichkeit von Rechtsmitteln vorgese
hen, ebenso gögen ablehnende Einzelentschei
dungen. Ihre Geltendmachung durch die Be
rechtigten löst eine Überprüfung der getroffe
nen Einzelentscheidungen oder der eingeleite
ten Maßnahmen aus. Die Rechtsmittel können 
sich sowohl auf die Einhaltung der materiellen 
als auch der verfahrensrechtlichen Normen des 
Verwaltungsrechts beziehen. Sie können gegen 
den konkreten Inhalt berechtigender Einzel
entscheidungen (z.B. zu geringe Höhe einer 
gewährten Sozialfürsorgeunterstützung, Zu
weisung eines Platzes in einem Feierabend
heim an einem nicht gewünschten Ort), ebenso 
gegen den Inhalt verpflichtender Einzelent
scheidungen (z.B. Auflagen, Ordnungsstraf
verfügungen) sowie gegen Verletzungen von 
Form- und Fristvorschriften beim Erlaß der 
Einzelentscheidungen gerichtet sein.

Die Funktion des Rechtsmittels im Verwal- 
tüngsverfahren besteht zusammenfassend ge
sagt darin, Unklarheiten oder Streitigkeiten 
zwischen den Beteiligten eines Verwaltungs
rechtsverhältnisses zu klären bzw. auszuräu
men.
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